
Gliederung

I. Prolog
II. Grundideen des Verfassungsstaates

1. Der Verfassungsstaat und die Idee der Verfassung
a) Die Entwicklung zum Verfassungsstaat
b) Die Idee der Verfassung

aa) Antike Lehren
bb) Theorien und Verfassungsdokumente des Mittelalters

a) Marsilius von Padua, Nikolaus von Cues und
Christian Wolff

ß) Agreement of the people und Instrument of govern-
ment der Cromwell-Zeit

cc) Theorie und Durchsetzung der verfassunggebenden Ge-
walt
a) Emer de Vattel und Abbe Sieyes
ß) Die kolonialen Charters des 17. Jahrhunderts
Y) Konstitutionalisierte Volkssouveränität in Amerika

im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts
2. Die Menschen- und Grundrechte

a) Aufnahme von grundlegenden Rechten des Menschen in die
amerikanischen Verfassungen als Grundlagen des Staates

b) Die Maxime: Kein Schutz der Grundrechte ohne Verfassung,
keine Verfassung ohne Grundrechte

c) Drei Entwicklungsperioden in der Grundrechtsgeschichte -
Die geistesgeschichtliche und wissenschaftliche Grundlegung
im 17. Jahrhundert

d) Grundrechtskonstitutionalismus in den Vereinigten Staaten
von Amerika und Grundrechtsabstraktionen in Frankreich
aa) Die englischen birthrights als "ordinary law of the land"
bb) Die Transformarion in Rechte eines jeden Menschen

durch Berufung auf das Naturrecht
cc) Der verfassungsrevolutionäre Schritt: Die Festlegung

natürlicher Rechte als verfassungskräftige Rechte
e) Die Grundrechtsverfassung als Ausdruck der Reife des Ver-

fassungsstaates
3. Die Sicherung des Verfassungsrechts

a) Richterliche Garantie der Verfassung als Verfassungslogik
b) Ausgangspunkt dieser Fundamentalfrage des Verfassungs-

staates



aa) Alexander Hamilton: nature and reason of the thing
bb) Edward Coke's Sentenz im Fall Dr. Bonham

c) James Otis und die Idee der Nichtigerklärung verfassungs-
widriger Gesetze durch die Gerichte in den Vereinigten Staa-
ten von Amerika
aa) Judicial Review durch die Gerichte der Einzelstaaten vor

Gründung des amerikanischen Bundesstaates
bb) Die richtungweisende Bedeutung der Entscheidung des

Supreme Court von 1803
d) Konzentration der Verfassungswidrigkeitserklärung der

Gesetze bei den Verfassungsgerichten durch das Grundgesetz
III. Epilog


